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DGUV Information
Organisatorischer Brandschutz  
in UnterkünftenfürasylsuchendePersonen

Unfallkasse Baden-Württemberg

Fachbereich Feuerwehren
Hilfeleistungen Brandschutz

Sachgebiet Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen1 
Stand: 23.03.2022

1 Mit freundlicher Unterstützung des SG Gesundheitsdienst der DGUV
2 Manche Erkrankungen haben bis zum Ausbruch bzw. zur Ausbildung der entsprechenden Symptomatik eine gewisse symptomlose 

 Latenzzeit, diese kann aber ggf. auch schon infektiös sein, z. B. Masern, Windpocken, Covid-19.

1 Allgemeines

Die in Deutschland Asyl, Hilfe oder Zuflucht su-
chenden, vertriebenen Menschen haben oft eine 
lange Odyssee hinter sich, kommen teilweise aus 
überfüllten Flüchtlingslagern oder Kriegsgebieten 
ohne ausreichend Wasser, sanitäre Anlagen und 
ärztliche Versorgung.

Wo viele Menschen auf engem Raum und unter 
schwierigen hygienischen Bedingungen zusam-
menleben, besteht ein erhöhtes Risiko für die 
Verbreitung von Infektionskrankheiten.

Auch wenn entsprechende medizinische Un-
tersuchungen von schutz- bzw. asylsuchenden 
Personen (z. B. Flüchtlinge und Asylsuchende) 
gesetzlich vorgesehen sind, lassen sich manche 
Erkrankungen nicht auf Anhieb, sondern erst mit 
einer gewissen Latenz, z. B. nach Eingang von 
Laborbefunden oder Schnelltest, feststellen.2

Ein eventuell vorhandenes Ansteckungsrisiko 
steigt mit der Enge des persönlichen Kontakts zu 
Personen und ihren persönlichen Gegenständen. 
Es lässt sich jedoch durch Einhalten der nach-
folgend beschriebenen Hygienemaßnahmen, 
das evtl. Tragen notwendiger Schutzkleidung 
und eine entsprechende Einsatztaktik deutlich 
 senken.

Fachbereich AKTUELL
Vermeidung von Infektionsgefahren für Einsatzkräfte von 
 Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen beim  Umgang 
mit asylsuchenden, geflüchteten oder vertriebenen Personen.
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2 Impfschutz

Manche Krankheiten, wie Kinderlähmung (Polio-
myelitis), sind in Deutschland durch Impfungen 
nahezu verschwunden, können aber in den Her-
kunftsländern der asylsuchenden Menschen – 
 gefördert durch Krieg und Vertreibung – vorkom-
men. Es ist deshalb empfehlenswert, bevorzugt 
Einsatzkräfte mit einem Impfschutz gegen Polio-
myelitis, Diphtherie, Hepatitis A und B,  Masern, 
Windpocken sowie Tetanus und aktuell beson-
ders gegen Covid-19 einzusetzen (vgl. auch 
 Empfehlungen der ständigen Impfkommission – 
Stiko  unter www.stiko.de). Auch Masern, Röteln, 
Windpocken und Tuberkulose können dazu zäh-
len, wenn in einer Asylsuchendenunterkunft Ver-
dachtsfälle auftreten. Der erforderliche Impfschutz 
muss jeweils vor Ort mit den Verantwortlichen ab-
gestimmt werden.

Ein adäquater Impfschutz ist ein wichtiges 
Mittel gegen Infektionskrankheiten. Schwan
gere oder stillende sowie immungeschwäch
te Einsatzkräfte dürfen nicht in belegten Asyl
suchendenunterkünften eingesetzt werden.

http://www.stiko.de/
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3 Hygienemaßnahmen

Allgemein ist auf einen wirksamen Impfschutz, 
das Vermeiden von engem körperlichem Kontakt, 
das Einhalten der allgemeinen Hygieneregeln und 
ggf. die Nutzung von Einmalhandschuhen zu ach-
ten. Wegen möglicher allergischer Hautreaktionen 
 dürfen keine gepuderten Latex-Handschuhe ver-
wendet werden. Beim Einsatz von Einmalhand-
schuhen und FFP2-Masken sollte ein Greifen ins 
eigene  Gesicht, speziell an Mund, Nase und Au-
gen vermieden werden.

Hautmittel, die eingesetzt werden sollten:
 ● Möglichst rückfettendes, viruzides Hände-
desinfektionsmittel,

 ● Hautpflegecreme
 ● Hautschutzcreme

Die konsequente Einhaltung von Hygienemaß-
nahmen ist unerlässlich zum Schutz der eigenen 
Person vor Infektionen. Hierbei spielen Maßnah-
men der Hände- und Sanitärhygiene sowie der 
Hygiene beim Umgang mit Lebensmitteln eine 
wichtige Rolle. Die Beladungssätze Grobreini-
gung/Dekontamination nach DIN 14800-18 Bei-
blatt 12 bzw. gemäß organisationseigenen Festle-
gungen enthalten, außer Hautmitteln, alle hierzu 
notwendigen Materialien.

Regelmäßiges Händewaschen und Desinfi
zieren sind die wichtigsten Maßnahmen zur 
Vermeidung der Verbreitung von Infektions
erregern.

Ringe an den Fingern behindern die Desinfektion 
und sollten vor dem Einsatz nach Möglichkeit ab-
gelegt werden.

Essen, Trinken und Rauchen ist wie bei anderen 
Einsätzen auch nur in bestimmten Bereichen und 
nach entsprechenden Hygienemaßnahmen er-
laubt. Jede Einsatzkraft sollte z. B. erst nach einer 
Reinigung der Hände Nahrungsmittel zu sich neh-
men. Darüber hinaus ist es sinnvoll, nur aus der 
eigenen, gekennzeichneten Flasche zu trinken.

Kommt es während des Einsatzes zu Verletzun-
gen, z. B. auch kleineren Verletzungen der Hände, 
sind dies Arbeitsunfälle, die entsprechend zu be-
handeln sind. Sie sind der verantwortlichen Ein-
satzführungskraft zu melden und aktenkundig zu 
machen (Eintrag in das Unfallmeldeblock). Die 
Wunde sollte gesäubert und verbunden werden 
(z. B. mit einem Pflaster oder einem sterilen Ver-
band). Größere Wunden können eine ärztliche 
Versorgung erforderlich machen.

Zu den allgemeinen Hygiene-Maßnahmen der 
Einsatzkräfte, z. B. gegen Covid-19 zählen ins-
besondere:

 ● einen Abstand untereinander von mindestens 
1,5 Metern halten,

 ● Tragen von Mund-Nasen-Schutz (medizinische 
Gesichtsmasken) oder FFP2-Maske,

 ● häufiges Händewaschen mit Wasser und Seife,
 ● regelmäßige und häufige Händedesinfektion, 
 ● Hustenetikette 
Einwegtaschentücher und -handtücher benut-
zen und richtig entsorgen,

 ● bei eigenen Krankheitsanzeichen zuhause 
 bleiben,

 ● Einsatzkräfte mit Krankheitsanzeichen melden 
dies an die Einheitsführung (Vgl. § 6 (2) DGUV 
Vorschrift 49) und halten sich vom Dienst-
betrieb fern.

Den wirksamsten Schutz vor schweren Krank-
heitsverläufen bieten Impfungen. 

4 Persönliche 
Schutzausrüstung (PSA)

Beim Einsatz zum Aufbau von Zelten für eine 
neue, bislang nicht belegte Asylsuchendenunter-
kunft oder Einrichtung von leer stehenden Wohn-
räumen mit Mobiliar, besteht kein erhöhtes Infekti-
onsrisiko. Gleiches gilt für Tätigkeiten im Rahmen 
des normalen Einsatzgeschehens in Verbindung 
mit der Unterkunft, z. B. die Alarmverfolgung einer 
ausgelösten, automatischen Brandmeldeanlage 
durch die Feuerwehr. Es genügt die reguläre Ein-
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satzkleidung der jeweiligen Feuerwehr oder Hilfe-
leistungsorganisation.

Beim Einsatz in bereits belegten Schutz- bzw.  
Asylsuchendenunterkünften, z. B.

 ● beim Reparieren von Zelten, Wasser-oder 
 Abwasseranlagen,

 ● beim Aufstellen zusätzlicher Feldbetten,
 ● bei der Essensausgabe an z. B. Asylsuchende,
 ● bei der Brandbekämpfung oder
 ● bei der technischer Hilfeleistung (z. B. Wasser-/
Sturmschaden, Tragehilfe für den Rettungs-
dienst, Öffnen von verschlossenen Türen) etc.

besteht die Möglichkeit, dass die Einsatzkräfte in 
Kontakt mit kontaminierten Gegenständen (auch 
Zeltwände!) oder infizierten Personen geraten. 
Enger körperlicher Kontakt sowie der Kontakt zu 
menschlichen Ausscheidungen und Körperflüssig-
keiten (z. B. Blut, Speichel, Urin, Kot, Erbroche-
nes – diese können sich auch auf verschmutzten 
Textilien, Windeln und dem Fußboden befinden) 
ist so weit wie möglich zu vermeiden. Verunrei-
nigte Einsatzkleidung sollte noch vor Ort abgelegt 
und einer geeigneten Reinigung zugeführt wer-
den.

Bei Anwesenheit fiebernder oder hustender Men-
schen sind die Schutzmaßnahmen von der verant-
wortlichen Einheitsführungskraft festzulegen, dazu 
ist die Infektionsgefahr zu beurteilen.3

Schutzmaßnahmen können zum Beispiel das Tra-
gen von

 ● geeigneten (z. B. Nitril-) Einmalhandschuhen
sowie, je nach Beurteilung der konkreten Infekti-
onsgefahr,

 ● einem flüssigkeitsabweisenden Einmalschutz-
anzug,

 ● einer FFP2-Maske
 ● und einer Schutzbrille sein.

Infektionsverdächtige Personen sollten FFP2-
Masken tragen. Für ausreichende Anzahl an sol-
chen Masken ist zu sorgen.

3 Anhaltspunkte dazu gibt Kapitel 2 und 3 der Technischen Regel biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrts
pflege (TRBA 250)

5 Einsatztaktik

Die verantwortliche Einsatzführungskraft erkun-
digt sich vor Einsatzbeginn bei der Verantwort-
lichen Person der Asylsuchendenunterkunft, ob 
und in welchem Umfang bereits Verdachtsfälle auf 
Infektionskrankheiten vorliegen und stellt sicher, 
dass beim späteren Feststellen einer Infektions-
krankheit (z. B. Krätze) eine sofortige Informati-
on der Einheit erfolgt, damit eine ärztliche Mitbe-
handlung von Kontaktpersonen erfolgen kann.

Mit der verantwortlichen Person der Asylsuchen-
denunterkunft ist auch abzustimmen, welche er-
weiterte persönliche Schutzausrüstung gegen 
mögliche Infektionsgefahren für welche Tätigkeit 
zu tragen ist. Die Einsatzkräfte sind über ihre Auf-
gaben genau zu unterweisen.

Es ist sinnvoll eine Dokumentation zu führen, wel-
che Einsatzkraft wie und wo eingesetzt worden 
ist. Dies ist wichtig, falls eine Infektionserkrankung 
bei einer Asylsuchenden Person festgestellt wird, 
nachvollzogen werden kann, welche Einsatzkräfte 
zur infizierten Person Kontakt hatten. Damit kön-
nen überflüssige Untersuchungen und Behand-
lungen von Einsatzkräften vermieden  werden.

Bestehen Zweifel über das Vorhandensein von 
Infektionskrankheiten bzw. die korrekte Auswahl 
der notwendigen PSA, bzw. kann die vor Ort ver-
antwortliche Person keine oder nur unvollständi-
ge Angabe dazu machen, ist es sinnvoll das zu-
ständige Gesundheitsamt heranzuziehen bzw. um 
Beratung zu bitten, um verlässliche Informationen 
zu erhalten.

Haben Einsatzkräfte im Rahmen eines Einsatzes 
unmittelbaren Kontakt zu einem begründeten Ver-
dachts- oder bestätigtem Infektionsfall, z. B. der 
in Anlage 1 genannten Erkrankungen wird folgen-
des Vorgehen empfohlen:

 ● Verwendung der PSA 42 (für Rettungsdienst 
bei Versorgung und Transport von Patienten 
mit übertragbaren Krankheiten (mäßiges Infek-
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tionsrisiko) gemäß DGUV Information 205-014 
Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung für 
Einsätze bei der Feuerwehr. Die konkret einzu-
setzende PSA-Form muss jeweils lagebedingt 
festgelegt werden.

 ● Beachtung der allgemeinen AHA+L+A Hygiene-
regeln vor, während und nach der Einsatztätig-
keit.

6 Weitere Informationen

 ● Hinweise für Einsatzkräfte zum Umgang mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2

 ● Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen 
und in der Wohlfahrtspflege (TRBA 250)

 ● Benutzung von PSA im Rettungsdienst  
(DGUV Regel 105-003)

 ● Verhütung von Infektionskrankheiten in der 
Pflege und Betreuung (DGUV Information  
207-009)

 ● Auswahl von PSA in der Feuerwehr auf Basis 
einer Mustergefährdungsbeurteilung  
(DGUV Information 205-014)

 ● Allgemeine Präventionsleitlinie Hautschutz 
(DGUV Information 212-017)

 ● Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei 
der Feuerwehr (DGUV Information 205-035)

 ● Informationen des Sachgebietes Hautschutz 
des DGUV 

 ● Informationen der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin zu biologischen 
 Arbeitsstoffen

 ● Informationen der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung – BZgA zu allgemeinen 
 Hygieneregeln

 ● Informationen der europäischen Agentur für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz zu Gefahr und Biostoffen

 ● Informationen des Robert-Koch Instituts zu 
 Infektionskrankheiten

 ● Epidemiologisches Bulletin 38/2015 des 
 Robert-Koch Instituts

 ● WuKas – Leitfaden für den sicheren Umgang 
mit Spontanhelfenden
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Anlage 1

Zusammenstellung einiger wichtiger Infekti
onskrankheiten und durch Parasiten verur
sachte Erkrankungen

Allgemein ist auf einen wirksamen Impfschutz, 
das Vermeiden von engem körperlichem 
 Kontakt, die Nutzung von Einmalhandschu
hen und das Einhalten der Hygieneregeln zu 
 achten.

Bei Auftreten von Fällen oder  Verdachtsfällen 
der jeweiligen Erkrankung sind zum Teil wei
tergehende Schutzmaßnahmen nötig, die 
dann mit der verantwortlichen Person für den 
Arbeits und Gesundheitsschutz abgestimmt 
werden müssen.

Covid19
Das Coronavirus SARS-CoV-2 ist weiterhin sehr 
ansteckend. Der Krankheitsverlauf variiert hin-
sichtlich Symptomatik und Schwere. Es können 
asymptomatische, symptomarme oder schwere 
Infektionen mit Pneumonie und weiteren Organ-
beteiligungen auftreten, die zum Lungen- und 
Multiorganversagen bis zum Tod führen können. 
Ein Teil der infizierten Personen hat sich auch 
Wochen oder Monate nach Beginn der Erkran-
kung noch nicht wieder erholt und  leidet wei-
terhin unter schweren Allgemeinsymptomen 
(Long- COVID) wie andauernde Erschöpfung, 
Konzentrationsprobleme und Kurzatmigkeit, 
selbst wenn die Erkrankung leicht verlaufen ist. 
Wer an COVID-19 erkrankt, kann – auch ohne es 
zu wissen – andere anstecken.

Die Immunisierung durch eine COVID-19-Imp-
fung ist aktuell der wirksamste Schutz gegen eine 
schwere COVID-19-Erkrankung. Zudem senkt 
jede immunisierte Person das Ansteckungsri-
siko – auch in der eigenen Einheit. Durch eine 
 COVID-19-Erkrankung selbst könnte ebenfalls ein 
Schutz gegen SARS-CoV-2 aufgebaut werden. 
Allerdings besteht bei einer Infektion das Risiko, 
schwer zu erkranken oder gar daran zu sterben. 
Durch die Impfung baut der Körper einen Schutz 

auf, ohne dass man die Erkrankung durchmachen 
muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person 
sich trotz vollständiger Impfung (d. h. abhängig 
vom Impfstoff ein oder zweimal geimpft, zzgl. Auf-
frischimpfung nach ca. 6 Monaten) infiziert oder 
 erkrankt, ist signifikant vermindert.

Kopfläuse
Kopfläuse kommen weltweit vor, auch in Deutsch-
land unter einwandfreien hygienischen Bedin-
gungen. Typisch ist das epidemische Auftreten in 
Kindergärten oder Schulen, bzw. dort wo Kinder 
regelmäßig eng beieinander sind. Die Kopfläuse 
besiedeln den Kopf, ernähren sich von Blut aus 
der obersten Schicht der Kopfhaut, klammern sich 
mit ihren Klauen an einzelnen Haaren fest, kleben 
dort auch ihre Eier fest und klettern von einem 
Haar zu nächsten und bei engem Körperkontakt 
von einem Kopf zum nächsten. Die Übertragung 
über gemeinsam benutzte Kopfkissen, Kämme 
und Mützen ist möglich, aber sehr selten.

Häufige Symptome sind Juckreiz, Kratzspuren 
auf der Haut, evtl. bakterielle Infektionen an den 
Kratzstellen.

Therapie:
Mechanische Entfernung mit Läusekämmen aus 
dem nassen Haar, Arzneimittel mit läusebekämp-
fenden Wirkstoffen. Da Kopflausmittel nicht zu-
verlässig alle Eier abtöten und Larven nach der 
Erstbehandlung nachschlüpfen können, muss 
innerhalb der vom Hersteller empfohlenen Frist 
unbedingt eine Wiederholungsbehandlung durch-
geführt werden.

Krätze (Skabies)
Krätze kommt weltweit vor und wird durch die 
Krätzmilbe verursacht, die die Hornschicht der 
Haut besiedelt, dort zunächst Pusteln verursacht, 
später Gänge bildet, bei starkem Befall auch 
Krusten auf der Haut, die von Milben besiedelt 
und stark infektiös sind. Eine Übertragung er-
folgt meist durch engen Kontakt von Mensch zu 
Mensch (auch Sexualkontakt), bei starkem Befall 
über die Krusten auch durch Kleidung und Matrat-
zen. Kurzes Händeschütteln oder eine kurze Um-
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armung führen in der Regel nicht zu einer Über-
tragung.

Nach 2–6 Wochen kommt es zu heftigem Juck-
reiz der Haut, besonders nachts in der Bettwär-
me und Pusteln und Gängen in der Haut. Befal-
len sind vor allem Zwischenräume von Fingern 
und Fußzehen, Handgelenke, Knöchel, Achseln, 
 Ellenbogen, Brustwarzen und Genitalien. Im 
Zweifel muss ein Hautarzt konsultiert werden!

Therapie:
Es stehen verschiedene Arzneimittel zur Auswahl, 
wie z. B. Cremes. Eine Behandlung sollte ent-
sprechend den Empfehlungen des behandelnden 
Arztes bzw. der Ärztin erfolgen.

Bei Auftreten von Krätze in Asylsuchendenunter-
künften sollten Kontaktpersonen mitbehandelt 
werden.

Siehe auch:
Merkblatt der BZgA zur Krätze

Masern
Verursacht durch das Masernvirus, Inkubations-
zeit 8–12 Tage, dann rötlichfleckiger Hautaus-
schlag, Fieber, starkes Krankheitsgefühl. Als 
Komplikationen können Mittelohrentzündung, 
 Lungenentzündung, Gehirnentzündung mit nach-
folgender geistiger Behinderung auftreten. Eine 
Maserninfektion kann auch zum Tode führen.

Ein wirksamer Impfschutz verhindert die Infektion 
mit ihren teilweise schweren bis lebensbedrohli-
chen Komplikationen.

Siehe auch:
Merkblatt der BZgA zu Masern

Diphtherie
Verursacht durch das Gift des Diphtheriebak-
teriums. Symptome: Am häufigsten Schluckbe-
schwerden, geschwollene Mandeln mit Belägen, 
Anschwellen des Rachens bis zur Erstickungsge-
fahr, schweres Krankheitsgefühl, Husten, unbe-
handelt kommt es zu gefürchteten Komplikatio-

nen wie Lähmungen von Gaumen und Zwerchfell 
und Herzmuskelentzündung. Ein wirksamer Impf-
schutz verhindert die Infektion mit Ihren teilweise 
schweren bis lebensbedrohlichen Komplikationen.

Hepatitis A
Leberentzündung, die durch das Hepatitis-A-Virus 
verursacht wird. Übertragung fäkal-oral, d.h. über 
Schmierinfektion von Kot oder verunreinigten Le-
bensmitteln.

Die Hepatitis A geht nicht in eine chronische Form 
über, sie heilt in der Regel folgenlos aus, kann 
aber in seltenen Fällen durch ein akutes Leber-
versagen zum Tode führen.

Therapie nur Linderung der Symptome, Scho-
nung

HepatitisB
Leberentzündung die durch das Hepatitis-B-Virus 
verursacht wird. Hepatitis-B wird durch Blut und 
Blutprodukte, Wunden sowie Sexualkontakte und 
von der Mutter auf ihr Neugeborenes übertragen. 
Im Gegensatz zur Hepatitis A kann die  Hepatitis-B 
in ca. 10 % der Fälle in eine chronische Form 
übergehen, die in der Regel zu einem langsamen 
Umbau des normalen Lebergewebes in Bindege-
webe (Leberzirrhose) und schleichendem Leber-
versagen führt. Eine akute Hepatitis-B kann auch 
zum akuten Leberversagen führen. In Afrika gibt 
es einen hohen Prozentsatz Hepatitis-B-Virusträ-
ger, so dass mit einer Ansteckungsgefahr gerech-
net werden sollte.

Siehe auch:
Merkblatt des RKI zu Hepatitis-B

HepatitisC
Leberentzündung, die durch das Hepatitis-C- 
Virus verursacht wird. Die Übertragung erfolgt in 
der Regel durch Blut-zu-Blut-Kontakte, also z. B. 
Stichverletzungen mit einer blutgetränkten Nadel 
(sog. Kanüle). Hepatitis-C geht in ca. 80 % der 
Fälle in eine chronische Form über, die – wie im 
Abschnitt Hepatitis-B beschrieben – zu einer Le-
berzirrhose und damit zum Leberversagen führen 
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kann. Eine Impfung gegen Hepatitis-C existiert 
nicht.

Siehe auch
Merkblatt des RKI zu Hepatitis-C

HIV, Aids
Infektion mit dem HI-Virus, führt bei Ausbruch 
der Erkrankung unbehandelt zu einer massiven 
Schwächung der körpereigenen Immunabwehr 
und einer Vielzahl an Folgeerkrankungen und 
zum Tod. Zwischen Infektion und Ausbruch der 
Erkrankung können mehrere Jahre liegen, zwi-
schen Infektion und Ausbildung von Antikörpern 
(positiver HIV-Test) 6–12 Wochen. Die HIV-Er-
krankung äußert sich in sehr vielen Symptomen, 
deren Aufzählung den Rahmen dieser Kurzzu-
sammenfassung sprengen würde.

Die Übertragung erfolgt über Sexualkontakte und 
direktem Blut-zu-Blutkontakt (z. B. Nadelstich-
verletzungen).

Eine Behandlung mit Bekämpfung der Begleiter-
krankungen ist möglich, nicht aber eine Heilung.

Siehe auch:
Merkblatt des RKI zu HIV

Tuberkulose
Infektion mit dem Bakterium Mycobacterium tu-
berculosis. Am häufigsten ist die Lungentuberku-
lose, es können jedoch auch andere Organe be-
troffen sein. In der Lunge können mit infektiöser 
Flüssigkeit gefüllte Hohlräume, sog. Kavernen, 
entstehen. Wenn diese Anschluss an die Bron-
chien gewinnen, können Tuberkulosebakterien 
ausgehustet werden und der der Patient bzw. 
die Patientin sind immer dann ansteckend, wenn 
 Tuberkelbakterien den Körper verlassen können.

Übertragung zumeist über ausgehustete bakteri-
enhaltige Atemluft (Aerosol).

Behandlung: Bestimmte, vom Arzt verordnete, 
Antibiotika-Kombinationen über mehrere Monate

Siehe auch:
Merkblatt der BZgA zu Tuberkulose

Poliomyelitis (Kinderlähmung)
Die Poliomyelitis ist eine Virusinfektion. Dank der 
konsequenten Durchführung eines WHO-Imp-
fungsprogrammes in Deutschland besteht hier-
zulande keine nennenswerte Infektionsgefahr 
mehr. Anders ist dies aber in anderen Ländern 
wie Westafrika, Indien und Vorderasien z. B. in 
Syrien. Die Mehrzahl der Infektionen verlaufen 
symptomlos (> 95 %) oder symptomarm (z. B. 
Fieber, Halsschmerzen). Der Körper bekämpft die 
Viren erfolgreich. Nur in 0,1–1 % der Fälle kön-
nen bleibende Lähmungen auftreten. Ist z. B. das 
Zwerchfell betroffen, kann die Behinderung der 
Atmung zum Tode führen. Infizierte scheiden mit 
dem Stuhl Viren in großer Zahl aus. Eine Anste-
ckung kann durch Schmierinfektion (fäkal-oral) 
erfolgen, weshalb der Händereinigung vor dem 
Essen eine große vorbeugende Bedeutung zu-
kommt.

Siehe auch
Merkblatt des RKI zur Poliomyelitis
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Anlage 2

Taschenkarte für Einsatzkräfte bei Tätigkeiten 
in Schutz- oder Asylsuchendenunterkünften

Information zu Masern:
Gefährlich für nicht geimpfte Menschen. Übertra-
gung durch Tröpfcheninfektion. Ein Kontakt mit 
Gegenständen und Bekleidung ist unbedenklich.

Information zu Tuberkulose (TBC):
Ansteckend ist die so genannte offene TBC.  
Eine Ansteckung erfolgt auch hier durch Tröpf-
cheninfektion (Spucken, schwebende Tröpf-
chenkerne in der Luft nach dem Husten). Eine 
Infektion durch Staub oder Bekleidung ist un-
wahrscheinlich.

Handlungsempfehlungen

 ● Vor Abfahrt in den Einsatz: 
Kontrolle der Artikel des Hygienesatzes/ 
Beladesätze Grobreinigung/Dekontamination, 
z. B. gemäß DIN 14800-18 Beiblatt 12.

 ● Bei Eintreffen muss das  Führungspersonal 
die Infektionsgefahr bei der  verantwortlichen 
Person der Asylsuchendenunterbringung 
 feststellen. (wichtig bei bereits belegtem 
 Objekt)

 ● Bei Verletzungen: Dokumentation (Unfall-
meldeblock, Einsatzbericht), nachlaufend 
 Erstellung einer Unfallmeldung.

 ● Auch bei kleineren Verletzungen frühzeitig 
beim medizinischen Fachpersonal melden, 
Wundversorgung einleiten.

 ● Klärung des Sicherheitskonzeptes für das 
Objekt mit der Einsatzleitung.

 ● Keine zusätzlichen Aufgaben eigenmächtig 
übernehmen, die nicht mit der Einsatzleitung 
abgesprochen sind.

 ● Bei Zweifel das zuständige Gesundheitsamt 
hinzuziehen.

Folgende Hygieneregeln sind zu beachten:

Händewaschen mit Waschlotion,  
fließendem Wasser, Abtrocknen mit 
 Einmalpapierhandtüchern, z. B.:

 ● Nach jeder Verschmutzung,
 ● Nach Reinigungsarbeiten,
 ● Nach Toilettenbenutzung,
 ● Vor dem Umgang mit Lebens-
mitteln,

 ● Vor dem Essen,
 ● Vor dem Trinken und Rauchen,
 ● Nach Kontakt mit Tieren

Händedesinfektion (viruzides und möglichst 
rückfettendes Händedesinfektionsmittel), z. B.:

 ● Nach Kontakt mit Blut, Erbroche-
nem, Stuhl, Urin und anderen Kör-
perausscheidungen

 ● Nach Kontakt mit sonstigem poten-
tiell infektiösen Material

 ● Nach direktem Kontakt mit Erkrankten
 ● Nach dem Ablegen der Handschuhe bzw. 
 Einmalhandschuhe

Dabei 3–5 ml des Händedesinfektionsmittels in 
die trockenen Hände einreiben, einschließlich 
Fingerkuppen u. Fingerzwischenräume, Dau-
men und Nagelbett, mindestens ½ Min. einwirken 
 lassen.

Fachbereich AKTUELL  FBFHB-034
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Allgemeine Schutzmaßnahmen
CORONAVIRUS

Mindestens  
1,5 m Schutz

abstand zu anderen 
halten!

Bei Unterschreiten 
des Schutz abstandes 

Maske tragen.

Bei Corona
typischen

Symptomen wie 
z. B. Fieber und Husten
zuhause bleiben.

Hände regelmäßig und gründlich 
mit Seife und Wasser für 
20 Sekunden waschen, 

insbesondere nach dem 
Toilettengang und vor jeglicher 

Nahrungsaufnahme.

Nicht die Hand geben.

In die Armbeuge oder 
Taschentuch husten und  

niesen, nicht in die Hand.

Haut- und 
Handkontaktflächen
regelmäßig reinigen.

Getrennte Benutzung 
von Hygieneartikeln und 

Handtüchern.

Innenräume 
regelmäßig lüften.

Nicht mit den Händen  
ins Gesicht fassen.

Präsenzveranstaltungen
vermeiden;  

   alternativ Telefon und
Videokonferenzen nutzen.

Menschen
ansammlungen

meiden.

1,5 m
20 sek

< 1,5 m
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